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Struktur
Bund	 Inhalt

1. Bund	 Überregional
	 Front / Meinung / Schweiz / Ausland / Wirtschaft / Die Woche / Wetter
2. Bund	 Kantone
	 Kantone / Luzern / Zug / Obwalden / Nidwalden / Uri / Schwyz / Kultur
3. Bund	 Leben
	 Leben / Genuss / Lebensart / Reisen / Rätsel / Sonntagskinder / Wissen
4. Bund	 Sport
	 Sport / Radio/TV / Schauplatz

SAPHIR	 Das Magazin für das Schöne und das Gute
	 Erscheint 2x jährlich im Frühling und Herbst im Tabloidformat

PIÙ	 Das Magazin zum Lucerne Festival
	 Erscheint 1x jährlich im Juni im Tabloidformat

Konzept
Die Zentralschweiz am Sonntag ist die Sonntagsausgabe der Luzerner Zeitung mit ihren 
Regionalausgaben (Zuger Zeitung, Nidwaldner Zeitung, Obwaldner Zeitung und Urner 
Zeitung) und versteht sich als führende publizistische Stimme der Zentralschweiz mit 
schweizerischer Bedeutung. Sie setzt sich für die regionalspezifischen kulturellen und 
politischen Werte dieser Region ein und hat Platz für unterschiedliche Meinungen. Die 
Zentralschweiz am Sonntag macht auch das Leben ausserhalb von Politik, Wirtschaft 
und Kultur zum Thema, indem sie konkrete Lebenshilfe bietet.
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Kuriositäten
Der ganz besondere Rückblick – das war die
alpine Ski-Weltcupsaison 2016/17. 37

DerFCLavanciert
zumRemis-Spezialisten

Fussball Luzern schafft es zuHause nicht, den verunsicherten und vom
Verletzungspech geplagten FC Sion zu bezwingen: Das Spiel endet 0:0.

Daniel Wyrsch
daniel.wyrsch@luzernerzeitung.ch

Zufriedene Gesichter sah man
nachdemSpiel nuraufSeitendes
FC Sion. Allen voran Trainer Pe-
ter Zeidler. Der 54-jährigeDeut-
sche war nach den beiden aufei-
nanderfolgendenHeimniederla-
gen gegen St. Gallen und Basel
vonPräsidentChristianConstan-
tinbereits angezähltworden.Mit
dem hart erkämpften 0:0 seiner
Mannschaft inLuzernhat er sich
zumindest in die zweiwöchige
Länderspielpause gerettet.

Zeidlerwarderart erleichtert
über den Punktgewinn, dass er
sich in der Medienkonferenz ei-
nen angriffigen Spruch in Rich-
tungFCL-TrainerMarkusBabbel
(44) leistete: «Wir freuen uns,
dich, Markus, und dein Team
zum Cup-Halbfinal zu begrüs-
sen.»
16 Tage dauert es noch, bis Sion
zu Hause auf Luzern trifft. Zeid-
ler dürfte derÜberzeugung sein,
dass dieser Cupmatch einen an-
deren Verlauf nehmen wird als
das gestrigeGekicke auf dem re-
gendurchnässten Rasen in der
Swisspor-Arena.

«Wir haben schon spektaku-
lärere und technisch bessere
Spiele gemacht als heute»,mein-
te Zeidler entschuldigend. Er
stellte richtig fest: «BeideTeams
hatten ihren taktischen Plan.»
Sion wollte unbedingt diesen
Punkt – und um jeden Preis die
dritteNiederlage inSerie verhin-
dern.DieEquipe ist spürbarnicht
in Bestverfassung. Zudem fehlte
der starke «ABC-Sturm», wie

Zeidler sein verletzt ausgefalle-
nesTrioChadracAkolo,Geoffrey
Bia undCarlitos nennt.

FCLverteidigtnungut, dafür
istderAngriff rechtharmlos
Luzernkonntedie schwierigeGe-
samtsituation der Walliser nicht
ausnützen. Fürdenangestrebten
Heimsieg, der den FCL anstelle
vonSionaufPlatz 3 gebrachthät-
te, fehlte gegendie kompakt ver-
teidigenden Gäste die Überzeu-
gung in die Offensivfähigkeiten.
CoachBabbelmonierte zuRecht,
dass sein Team in der ersten
Halbzeit «very british» mit lan-
gen Bällen operiert hätte. «Wir

passtenuns leider Sionan.»Nach
der Pause wurde das Spiel des
Heimteams besser. Filip Ugrinic
(80.) undNicolasHaas (86.) hät-
ten den FCL zum Sieg schiessen
können, doch die Schüsse ver-
fehltendasTor.Luzernverteidigt
nun gut, aber der Angriff ist
harmlos. Der FCL avanciert mit
dem nunmehr fünften Rückrun-
den-Remis zumUnentschieden-
Spezialisten.

Super League

25. Runde.: Luzern – Sion 0:0. Basel –
Grasshoppers 1:0.
Heute, 13.45: Lugano – Young Boys, Thun
– St. Gallen. – 16.00: Vaduz – Lausanne.

1. Basel 25 21 3 1 65:20 66
2. Young Boys 24 13 7 4 54:35 46
3. Sion 25 12 3 10 46:39 39
4. Luzern 25 10 7 8 48:44 37
5. St. Gallen 24 8 6 10 28:34 30
6. Lugano 24 7 7 10 32:46 28
7. Thun 24 6 8 10 36:45 26
8. GC 25 6 5 14 30:44 23
9. Vaduz 24 5 7 12 31:55 22
10. Lausanne 24 5 5 14 39:47 20

Luzern – Sion 0:0
10 589 Zuschauer. – SR Erlachner.
Luzern: Omlin; Lucas (64. Schürpf), Costa,
Affolter; Christian Schneuwly, Ugrinic, Haas,
Lustenberger; Neumayr; Marco Schneuwly
(64. Francisco Rodriguez), Juric.
Sion: Mitrjuschkin; Lüchinger, Zverotic,
Ziegler, Pa Modou; Karlen, Salatic, Ndoye
(87. Adão); Da Costa (69. Follonier), Konaté,
Constant (69. Morgado).
Bemerkungen: Luzern ohne Kryeziu (ge-
sperrt), Sion ohneCarlitos, Akolo, Bia,Mveng
und Lurati (alle verletzt). Verwarnungen:
35.MarcoSchneuwly (Foul). 53. Juric (Foul).

Die nächsten Spiele. 26. Runde. Samstag,
1. April, 17.45:Sion – Thun. –20.00:St. Gal-
len – Basel. – Sonntag, 2. April, 13.45:
Young Boys – Vaduz, Luzern – Lugano. –
16.00: Lausanne - Grasshoppers.

Die besten Torschützen: 1. Hoarau (Young
Boys) 16. 2. Akolo (Sion) undDoumbia (Basel)
je 12.
4. Marco Schneuwly (Luzern) 11. 5. Janko
und Alioski (Lugano) je 10. 7. Caio (Grass-
hoppers), Delgado (Basel), Fassnacht (Thun)
und Sorgic (Thun) je 9. 11. Ajeti (St. Gallen),
Margiotta (Lausanne) undZiegler (Sion) je 8.
14. Neumayr (Luzern) und Sigurjonsson
(Grasshoppers) je 7.

Luzerns Nicolas Haas (in Blauweiss) wird von Sions Kevin Constant zurückgehalten. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 18. März 2017)

Babbel und Haas weisen
auf die positiven Dinge

Reaktionen Vero Salatic, der
Sion-Mittelfeldspieler aus Zug,
lächelte nach der torlosen Partie
süffisant. «Wir müssen mit dem
einen Punkt in Luzern zufrieden
sein.»Als Salatic einemSRF-Ra-
dioreporter ins Mikrofon sagte,
dass die Fans ob des Gebotenen
begeistert waren, musste er sich
anhören lassen, ein sehr guter
Verkäufer zu sein. Ein Match
ohne Tore kommt selten gut an.

UgrinicundHaasgehtdie
Kaltschnäuzigkeitnochab

Wobei:VonderTaktikherwurde
man in die erfolgreichen Zeiten
des FCL unter Ex-Trainer Murat

Yakin zurückversetzt. Hinten
kompakt, vorne nicht spektaku-
lär, aber beinahe doch siegreich.
Hätten die «jungen Wilden» im
Mittelfeld, Filip Ugrinic (18) und
Nicolas Haas (21), Killerinstinkt
vor dem Tor demonstriert, der
FCL hätte gewonnen.

FürTrainerMarkusBabbel ist
klar: «Wir können mehr.» Doch
er sieht trotz dem fünften Remis
imsiebtenRückrundenmatchdas
Positive: «Wennwirnicht gewin-
nen können, dann verlieren wir
wenigstensnicht.»UndHaasbit-
tet um Verständnis: «Man muss
als positivesZeichen sehen, dass
wir taktisch gut stehen.» (dw)

www.
Die besten Bilder vom Spiel und
ein Video mit Fan-Stimmen auf:
luzernerzeitung.ch/fcl

Die Bilanz

Jonas
Omlin 4,5
DerGoalie spielt sehr sicher, er wird
aber kaumgeprüft. Wehrt souverän
den Aufsetzer von Follonier (89.) ab.

Lucas
Alves 4
Pech für den Brasilianer: Er verletzt
sich ohne gegnerische Einwirkung,
muss ausgewechselt werden (64.).

Ricardo
Costa 5
Eine gute Leistung des Abwehrpa-
trons, der nicht nur sicher verteidigt,
sondern auch saubere Pässe spielt.

François
Affolter 4
Eine solide Leistung des dritten In-
nenverteidigers, der sich jedoch
auch einige Fehlzuspiele leistet.

Christian
Schneuwly 4
Auf der rechten Seite spielt er en-
gagiert, dochmuss er sich vor allem
auf die Defensive konzentrieren.

Filip
Ugrinic 4,5
Der 18-jährige Mittelfeldmann ist
recht auffällig. Allerdings: Seine drei
Schussversuche verfehlen das Tor.

Nicolas
Haas 4,5
Der Mittelfeldpuncher läuft viel, er
stopft Löcher und hat den Match-
ball (86.), der am Tor vorbeifliegt.

Claudio
Lustenberger 4
Er ist fleissig, doch die entschei-
dende Lücke imSion-Abwehrbeton
kann auch er nicht aufreissen.

Markus
Neumayr 4
Der Regisseur hat gute undweniger
gute Szenen. In der 66. Minute ist
seine Direktabnahme zu harmlos.

Tomi
Juric 4,5
Der Stürmer ist viel unterwegs, er
kämpft um jeden Ball, aber zu einer
richtigen Chance kommt er nicht.

Marco
Schneuwly 3
Isolierter Stürmer: Die beste Szene
hat er, als Sions Lüchinger den Ball
vor ihm übers eigene Tor schiesst.

Pascal
Schürpf 4
Der Offensivspieler kommt für den
verletzten Alves. Er ist aktiv und fügt
sich sofort in den Angriff ein.

Francisco
Rodriguez 4,5
Kaum eingewechselt, flankt er im
Strafraum präzis auf Neumayr, der
die Chance nicht verwerten kann.

Bewertung:Daniel Wyrsch
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Velos
Jetzt ist wieder Velowetter.Wer fährt welchen Typ, und
was ist davon zu halten?Wir wagen ein paar Thesen. 27

«Kunst kaufen ist etwasPersönliches»
SammlungRosengart Vor 15 Jahren zog die Luzerner SammlungRosengart in das ehemaligeGebäude der

Nationalbank. Direktorin Angela Rosengart über Sammelleidenschaft, Beharrlichkeit und die Zukunft ihresMuseums.

Interview: Julia Stephan

Ein verregneter Freitagmorgen. Die
Touristenkolonne vor der Kasse des
Museums SammlungRosengart wird
länger.Museumsdirektorin Angela
Rosengart kommt aus demBüro.
«Lassen Sie uns dasGespräch bei den
Bildern führen», schlägt sie vor.Wir
nehmen vor den Picassos Platz.

AngelaRosengart, Sie sind85 Jahre
alt undnoch immerLeiterin einer
wichtigenLuzernerKulturinstitu-
tion.WarumtunSie sichdas an?
Wenn man einen Beruf hat, der einen
fasziniert, hörtmannicht einfachdamit
auf. Mein Vater, der Kunsthändler Sieg-
friedRosengart, starbmit fast 92 Jahren
undhatgearbeitet bis zu seinemLebens-
ende.

IhrPrivatmuseumwird 15 Jahrealt.
Wieoft schauenSie sichdie 300
Bilder Ihrer Sammlungnochan?
Wenn ich imHausbin, fast immer.Es ist
mireinBedürfnis. Ich liebedieseRäume.
Ich finde, die Bilder kommen hier so
wunderbar zurGeltung.

Frageandie ehemaligeKunsthänd-
lerin:Macht es für Sie einenUnter-
schied, einWerkzubetrachtenoder
zubesitzen?
Wenn ich ein schönes Bild betrachte,
kommt bei mir ganz natürlich dieser
kindliche «Haben! Haben!»-Reflex.
Auf meinenMuseumsbesuchen ist mir
zwar bewusst, dass ich diese Werke
nie besitzen kann. Doch sobald nur
der Funke der Möglichkeit besteht,
eines zu kaufen, ist der Sammlertrieb
inmir geweckt.

Bestimmtder auchandereBereiche
IhresLebens?
IchsammleSteine–Mineralienundschö-
neKristalle.Wenn ichwanderngeheund
mirdieMaserung,FormoderFarbeeines
Steines gefällt, kann ich nicht widerste-
hen. Vor Jahrenwar einGeologe beimir
zu Besuch. Er meinte: «Inmeinem gan-
zenLebenhabe ichnochnie sovieleStei-
ne in einerWohnung gesehen!»

Sie liefernmirdasStichwort! Sam-
melnkannauchzurBelastung
werden.Manchmal tut es gut,Dinge
loszulassen.HabenSiedasnie so
empfunden?
Als ich die Bilder 1992 meiner Stiftung
übergab,warmirdas, solangedieBilder
inmeinerPrivatwohnunghingen, relativ
egal. Als ich sie dann für das Museum
abhängenmusste, war das schon bitter.

SindTränengeflossen?
Geweint habe ich nicht, aber Herz-
schmerz hatte ich schon.

Siehabeneinmal gesagt, dasHerz
entscheidebei derWahl eines
Kunstwerksmit.HatmanalsKunst-
sammler eineLiebesbeziehungmit
demBild?
Kunst kaufen ist tatsächlich etwas sehr
Persönliches. Bei mir ging der Kaufent-
scheid nie über den Kopf, sondern im-
mer über das Herz. Mein Vater und ich
wählten für unsere Galerie nur Bilder,
dieunsgefielen.Wir liessenunsvonkei-
nem günstigen Preis verführen. Mein
Vater sagte immer:«Werverkauft,muss
überzeugt sein von dem, was er anbie-
tet.» Dann geht alles viel leichter, und
manbrauchtgarnichtmehr sovielÜber-
zeugungsarbeit zu leisten.

SammelnSieheutenoch?
Ich könnte mir das gar nicht mehr leis-
ten.DiePreise fürWerkederklassischen
Moderne in derQualitätmeiner Samm-
lung sindungeheuer gestiegen. Ichhabe
viel Geld in das Museumsgebäude in-
vestiert.Dafür istmeinVermögenmehr
oder weniger draufgegangen. Aber ich
sage mir immer, dass ich mit dem Geld
nichtsBessereshätte tunkönnen.Dieses
Haus ist für die Bilder wie gemacht!

HaltenSiedieGegenwartskunst für
überschätzt?
Es ist sehr schwierig, ein Auge zu haben
für das, was gerade geschaffenwird.
Bei Picasso hattenmein Vater und ich
uns allerdings nie getäuscht. Vor allem
habenwir dieWichtigkeit seines
Spätwerks erkannt, als der Rest der
Welt noch andererMeinungwar. Erst
20 Jahre später war unsere Einschät-
zung allgemein akzeptiert.

Gibt esGegenwartskünstler, von
denenSiedenken, sie seienunter-
schätzt?
IchhabeSchwierigkeiten,das zubeurtei-
len. Wenn ich bei den jüngeren Künst-

lern etwas sehe, dasmich anspricht, bin
ich sehr misstrauisch gegenüber mir
selbst. Ich frage mich dann: Erinnert
michdasbloss anetwas,was ichvor Jahr-
zehntenmal gesehen habe, oder ist das
wirklich etwasNeues?

Heisst das, Siedenken, dassmanmit
fortschreitendemAlterdenRiecher
für Innovatives verliert?
Ja.DerwichtigstePicasso-Kunsthändler,
Daniel-HenryKahnweiler, hattePicasso
bereits 1907unterstützt. ImAlter jedoch
verlor er diesen Blick. So geht es vielen.

Siekamen1948,mit 16 Jahren, inder
LuzernerGalerie IhresVaters indie
Lehreundwarenbis zudessenTod
seineGeschäftspartnerin.Nieden
Wunschgehabt,mal auszubrechen?
Mein Vater hatte einen Beinbruch und
brauchtedringendHilfe.Eswarenande-
re Zeiten. Einem Vater hat man damals
nichtwidersprochen. ImGeschäftwarer
sehr strengzumir, liessmirnichtsdurch-
gehen.Manchmalkamichheulendnach
Hause, undmeineMutter sagte zu ihm:
«Du kannstmit demKind doch nicht so
streng sein.»

WashättenSiedennvorgehabt,
wenndasgebrocheneBein Ihres
Vaters IhrenZukunftsplänennicht
imWeggestandenwäre?
Ichhätte gerneArchäologie studiert. Ich
war fasziniert vonGeschichte, vonGrie-
chenland, vonMesopotamien. Fürs Stu-
dierenwar es dann irgendwann zu spät.
Mein Vater hat mir aber alle Bücher ge-
kauft, die ich habenwollte.Die habe ich
dann verschlungen, und ich habe dabei
vielleicht genausoviel gelerntwieander
Universität.

WannhabenSie sichmit Ihrem
Galeristenberuf ausgesöhnt?
1948, im ersten Sommer in der Galerie,
organisierten wir eine Paul-Klee-Aus-
stellung. Ich musste meinem Vater hel-
fen, Bilder zu registrieren und zu ver-
messen, und ihmbeimEinrahmenassis-
tieren. Plötzlich merkte ich, was für ein
toller Beruf das ist. Dass man mit den
Kunstwerkensoverbunden ist, sie inden
Hände halten darf! Es folgte der erste
BesuchbeiPicasso imApril 1949, ichbe-
gegnete den vielen Sammlern. Plötzlich
stand ich in Kontakt mit lauter interes-
santen Leuten. Da wollte ich gar nichts
anderesmehrmachen.

MuseumsbesucherbegegnenKunst-
werkenmitvielEhrfurcht.Wiewar
dasbeidenKünstlernselbst?Hatein
Picasso seineWerkeauchmalals
Tischunterlageverwendet?
Picasso liebte es, seine kleinformatigen
Bilder der Reihe nach an derWand auf-
zustellen, um dann nochmals weitere
Reihendraufzuschichten.Erwollte, dass
man seine Bilder im Gesamtarrange-
ment betrachten konnte. Bei unseren
Atelierbesuchen dachten wir jeweils
«um Gottes willen!». Wie hat uns das
Herz gepocht! Stellen Sie sich vor, wenn
dieBilderwieeinKartenhausumgekippt
wären! Es ist aber zum Glück nie pas-
siert, auch das hat er perfekt gemacht.

Picassohat Sie gleich fünfmalport-
rätiert.Wiewar er alsMensch?
Er hatte so ein aufgestelltes, spontanes
Wesen. Ich war fasziniert von seiner
grenzenlosenNeugierde. Ichglaube, das

Angela Rosengart wollte eigentlich Archäologie studieren. Doch dann kam alles anders. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 17. März 2017)

Zur Person
AngelaRosengartwurde 1932 in Luzern
geboren. Bereits im zarten Alter von
16 Jahrenarbeitete sie imGeschäft ihres
Vaters, des Kunsthändlers Siegfried Ro-
sengart, underwarbbereits in ihremers-
ten Lehrlingsjahr eine Zeichnung von
PaulKlee. 1957wurdesieTeilhaberinder
väterlichenGalerieRosengartanderHal-
denstrasse, die nach einemGebäudeab-
riss ab 1971 in die Privatwohnung ander
Adligenswilerstrasse verlegtwurde.

Während ihrer jahrzehntelangenGa-
leristentätigkeit trugenAngelaRosengart
undihrVatereine internationalbeachtete
Sammlung zusammen, bestehend aus
rund300WerkenderklassischenModer-
neunddes Impressionismus.ZurSamm-
lunggehörenWerkevonKünstlernwiePi-
casso, Paul Klee, Cézanne, Chagall,
Braque, Léger, Modigliani undMiró, mit
denendieRosengarts teilweiseauchenge
Freundschaften pflegten. Siegfried und
Angela Rosengart trugen im Laufe der
Jahrzehnte 125 Aquarelle, Zeichnungen

und Gemälde von Paul Klee zusammen
underkanntenalseinederErstendieQua-
lität von Picassos Spätwerk. Picasso war
es auch, der Angela Rosengart im Laufe
ihresLebens fünfmal porträtiert hat.

1978 schenkte Rosengart der Stadt
LuzernachtWerkevonPicasso. Siewur-
den im heute leer stehenden Am-Rhyn-
Haus ausgestellt. 1992 gründete Angela
RosengarteineStiftung,die seither sämt-
licheKunstwerkeverwaltet.MitdemEr-
werb des in Bahnhofsnähe gelegenen
ehemaligen Sitzes der Schweizerischen
NationalbankLuzern fanddieSammlung
vor 15 Jahren eine längerfristige Bleibe.
AuchdiederStadtgeschenktenPicassos
sind dort alsDauerleihgabe zu sehen.

Zum Jubiläum bietet das Museum
am 26. März kostenlose Führungen der
Sammlungsdirektorin Martina Kral an.
Zudem führen Martina Kral und Karl
Bühlmann am 14.5., 17.9. und 29.10.
durch die Sammlung. (jst)
Infos: www.rosengart.ch

Fortsetzung auf Seite 24
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PäpstlicheEhre fürObwaldner Jodler
Zentralschweizer haben eine Jodlermesse
erschaffen – und singen vor demPapst. 18

Erstarb, als er seinemFreundhelfenwollte
Hohenrain VilmarH. war ein jungerMann, der Träume hatte – und das Leben noch vor sich. 2009wurde er auf offener

Strasse brutal niedergestochen. Vieles deutet darauf hin, dass seine Familie nie erfahrenwird, wer für seinen Tod verantwortlich ist.

Lena Berger
lena.berger@zentralschweizamsonntag.ch

Sie feierten, als ob es keinMorgen gäbe.
Nicht wissend, dass es für einen von ih-
nen tatsächlichsoseinwird.DerBrasilia-
nerVilmarH.wurde imAugust2009auf
offenerStrassemiteinemMesserstich ins
Herz getötet. Dies, nachdem er mit
FreundenamBarfestival inHochdorf fei-
erte. Erwar gerademal 24 Jahre alt.

Acht Jahre später fand diese Woche
nun endlich der Prozess gegen die drei
Männer statt, die ihnangegriffenhatten.
Während vier Tagen wurde befragt, ar-
gumentiertundgestritten.Diemutmass-
lichen Täter und ihre Leben standen im
Zentrum. Vier Kinder habe der eine in-
zwischen.DenVerlust seinerFamiliebei
einer Ausweisung befürchtet der ande-
re.Verlobt seiderDritte.VilmarH. ist die
Gründung einer Familie nicht mehr
möglich – und doch wird sein Name im
Prozess nur selten erwähnt.

Waswar das für ein Leben, das da in
den frühenMorgenstunden beimDorf-
eingang Hohenrain abrupt endete? Viel
ist überden jungenMannnichtbekannt.
Er stammte aus einerKleinbauernfami-
lie aus der Region Santo Angelo im Sü-
denBrasiliens, die bereits vormehreren
Generationen von Deutschland nach
Brasilienemigriertwar.ErstwenigeMo-
nate vor seinem Tod kam Vilmar H. in
dieSchweiz.DieReisemussteer sich sel-
ber verdienen – und er sah sie als seine
grosseChance.Wohl schwerenHerzens
liess er in seinerHeimat seine Freundin
zurück, umhier einPraktikumaufeinem
Bauernhof zumachen.GegenDutzende
von Bewerbern hatte er sich durchge-
setzt. Er wollte in dem Jahr in der
Schweiz alles über die Landwirtschaft
lernen – und genügendGeld verdienen,
umsich inBrasilien eineExistenzaufzu-
bauen. Sein Lohn sollte das Startkapital
in ein neues Leben sein.

Nur wenige Menschen im Luzerner
Seetal dürften sichnochdaranerinnern,
wer derMannmit dem hoffnungsvollen
Lächelnwar. SeineMitpraktikanten von
damals sind längst in ihreHeimatzurück-
gekehrt. Die Spuren von Vilmar H. sind
verblasst.DieGerichtsverhandlungaber
hat eines ans Licht gebracht: dass er ein
MenschmitCouragewar.

Überfallmit einem
schwerenHammer

Folgendes ist aus jener Nacht bekannt.
Die Gruppe von Bauernpraktikanten
rundumVilmarH. trifft gegen 23Uhr in
der Zanolla-Halle ein. Es wird gefeiert,
gelacht und getrunken. Gegen 24 Uhr
dreht einer der Brasilianer vor der Fest-
halleeinigeRundenauf seinemVelo.Be-
obachtetwirddiesvoneinerGruppevon
balkanstämmigen Männern. Einer von
ihnen kickt gegen das Velo, der Brasilia-
ner stürzt. Es kommt zu einemHandge-
menge,dasvomSicherheitsdienstaufge-
löst wird. Doch kurze Zeit später treffen
dieGruppenanderStrassewiederaufei-
nander. Ein 18-jähriger Kosovare be-
kommt von einem Brasilianer ohne T-
Shirt einen Faustschlag ins Gesicht. Das
versetzt diesen in rasende Wut. Der Si-
cherheitsdienst setztPfeffersprayein,um
dieKontrahentenzu trennen.Der18-Jäh-
rige bekommt eine Ladung ins Gesicht.
Er heult vor Wut. Er muss als Verlierer
vom Platz, um sich die Augen auszuwa-
schen.DieHerumlungernden lachen.

Kurze Zeit später brechen die vier
verbliebenen Brasilianer um Vilmar H.
auf.Nicht alle habeneinVelodabei, also
gehensiezuFuss inRichtungHohenrain.

Als ein BMWan ihnen vorbeifährt, den-
ken sie sich wohl nichts dabei. Doch
plötzlich hält dieser an. Der Kosovare –
ein muskelbepackter Mannmit Stierna-
cken– stürmtausdemAutoauf sie zu.Er
versucht, einenStrassenpfostenausdem
Boden zu reissen, scheitert aber. Also
stürzter sichnunmitblossenHändenauf
deneinenBrasilianer, vondemerglaubt,
den Faustschlag bekommen zu haben.
Ihm hinterher eilt ein zweiter grosser
Mann mit langen Haaren. Er hat einen
schwerenHammerdrohend inderHand.
Und da taucht hinter den beiden auch
noch ein dritter, kleinererMann auf.

DerTäter rammte ihm
dasMessermitten insHerz

Die Gruppe von Brasilianern wird mit
Pfeffersprayeingedeckt –und stiebt aus-
einander. Drei versuchen in Richtung
Wieslandzuflüchten.Derdritte,Vilmar
H.,weicht inRichtungStrasse aus. Zwei
derAngreifer habennundenBrasilianer

im Visier, der kein T-Shirt trägt. Der
Langhaarige ringt ihn zu Boden und
nimmt ihn in den Schwitzkasten. Der
Muskulöse schnappt sich den Hammer
von seinemKumpel und beginnt, damit
auf seinOpfer einzudreschen.

Was nun passiert, ist umstritten.Die
dreiMännerausdemBalkanerzählendie
Geschichte jeweils in einer anderenVer-
sion. Klar scheint nur eines: Während
zweiderBrasilianerdie anderen zurück-
lassen, versucht Vilmar H. seinem
FreundzuHilfezueilen.Er stirbtbeidem
Versuch. Einer der drei Angreifer – wel-
cher, das ist bis heute nicht klar – rammt
ihm eine 9 Zentimeter lange Klinge ins
Herz. Er schafft es noch, von der Strasse
zurWiesezu laufen.«Siehabenmichge-
stochen», sagt er auf Deutsch. Dann
bricht er zusammen.

Es stimmt,manweiss nicht viel über
Vilmar H. Nur, dass er ein Mensch war,
dereinemFreund inderNotzuHilfeeilt.
Mehrbrauchtmaneigentlichnichtmehr

zuwissen,umdieTragik seinesTodeszu
begreifen. «Nicht weniger tragisch als
derTodvonVilmarH. ist allerdings,dass
der Täter noch immer kein Geständnis
abgelegthat.»DassagtederStaatsanwalt
zuBeginnseinesPlädoyersdieseWoche.
Es stimmt.Vielesdeutetheute leiderda-
rauf hin, dass die Familie von Vilmar H.
nie erfahrenwird, wer ihn getötet hat.

Keinerwill fürden
Todverantwortlich sein

Der jüngste Beschuldigte, der die Atta-
cke initiiert hatte, behauptet, es müsse
der kleine dritte Mann gewesen sein,
den er kaumgekannt habe.DasGleiche
sagt seinKumpel, der zuderZeit die lan-
genHaare trug.Er vermutet, dieser habe
sich vommassiv grösserenVilmarH. be-
droht gefühlt unddeshalbmit demMes-
ser herumgefuchtelt.

Der dritte Mann ist nach der Tat für
sechs Jahre im Kosovo untergetaucht
(sieheBox).DieBehörden inseinemHei-
matland lieferten ihn nicht aus. Aber
gegen die Zusicherung, dass er die
Schweiz nach dem Prozess unbehelligt
verlassendürfe,nahmer freiwilligander
Gerichtsverhandlung teil. «Ich habe nur
ein Ziel: ans Licht zu bringen, was ge-
schehen ist, als ein junger Mensch sein
Leben verlor.» Er habe kein Motiv ge-
habt, den Brasilianer anzugreifen – und
er sei es auch nicht gewesen.

Nun muss das Kriminalgericht über
den Fall befinden. DasUrteil ist auf den
28.März angekündigt.

«Nichtweniger
tragischalsder
TodvonVilmarH.
ist, dassderTäter
noch immer
keinGeständnis
abgelegthat.»

DerStaatsanwalt
in seinemPlädoyer

Er hoffte auf eine bessere Zukunft, doch ein brutales Gewaltverbrechen zerstörte die Träume von Vilmar H. Illustration: Janina Noser

Freies Geleit für
einen der Angreifer

Hintergrund Rund um den Prozess im
Zusammenhangmit demTötungsdelikt
von Hohenrain kam es zu eine Konstel-
lation, die Fragen aufwirft. Denn einem
der drei Verdächtigen wurde das soge-
nannte freieGeleit gewährt. Das heisst,
dieser 30-jährige Mann reiste aus dem
Kosovo indieSchweiz, nahmandenGe-
richtsverhandlungen teil und kehrt da-
nachwieder in seinHeimatland zurück.
Dies unabhängig davon, ob er nun ver-
urteiltwirdodernicht.ChristianRengg-
li, stellvertretenderGeneralsekretär des
Kantonsgerichtes, sagt dazu: «Mir ist
kein Land bekannt, das einen Bürger
gegen seinen Willen an einen anderen
Staat ausliefert.» Das heisst, auch die
Schweiz würde beispielsweise nieman-
dennachBrasilienausliefern.Dies auch
dannnicht,wenndemSchweizer indie-
sem südamerikanischen Land einDrei-
fachmord zur Last gelegt wird.

InternationaleFahndung
nachderAusreise

Das freie Geleit ist eine Bestimmung in
der Strafprozessordung und kommt ge-
mäss dem Zürcher Strafverteidiger Va-
lentinLandmannseltenzurAnwendung:
«Das ist dann der Fall, wenn die Aussa-
gen einer Person dringend nötig sind.»
Grundsätzlich gilt: Beschuldigte haben
die Pflicht, aber auch das Recht, an
einemProzess teilzunehmen.

Wasaber passiert, falls derKosovare
zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird?
OhneaufdenkonkretenFall einzugehen,
werdediesePerson, soRenggli, interna-
tional zurFahndungausgeschrieben.Bei
jedem Auslandaufenthalt läuft der Ver-
urteiltedannGefahr, verhaftetundandie
Schweiz ausgeliefert zuwerden. (eer)
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50MillionenwegenRentenreform
Altersvorsorge DieUmsetzung der Rentenreform kostet die Ausgleichskassen

50Millionen Franken. Deren Präsident fordert einen «Frühlingsputz».

DiekantonalenAusgleichskassen
müssen wegen der Altersvorsor-
ge 2020 ihre Informatiksysteme
überarbeiten.Das kostet 50 Mil-
lionenFranken oder 20 Franken
pro Rentner. Das bestätigt And-
reas Dummermuth, Präsident
der Konferenz der kantonalen
Ausgleichskassen. «Die Verwal-
tung der Renten wird komple-
xer», sagt Dummermuth im
Interview.Neugibt es etwaflexi-

bilisierte Früh-, Spät- und Teil-
renten für62- bis 70-Jährige.Der
Präsident der Ausgleichskassen
fordert dabei, dass der Bund die
InformatikdenAusgleichskassen
überlässt: «Bundesbeamte dür-
fen nicht in die Informatik der
Ausgleichskassen reinpfuschen.»

Die vom Parlament am Frei-
tag beschlossene Altersvorsorge
2020 bezeichnet Dummermuth
nicht als gute, aber als «machba-

re Vorlage». Dafür die Mehrhei-
ten im Stimmvolk zu finden, be-
urteilt Dummermuth jedoch als
eine «riesige Herausforderung
für die Parteien».

ZweiGewerkschaften
fürReform

Die Mehrheitsbeschaffung wird
derCVPundder SPobliegen. Sie
konnten gestern einen Etappen-
siegverbuchen:MitderUniaund

demVPODrangen sich zweiGe-
werkschaften knapp zu einem Ja
durch.Damit stehendieChancen
gut, dass sich auch der Dachver-
band, der Schweizerische Ge-
werkschaftsbund,nächsteWoche
hinter die Reform stellenwird.

Ist die Altersvorsorge 2020
umgesetzt, brauche es dringend
einen Frühlingsputz in der AHV,
sagtAndreasDummermuth, der
Präsident der Ausgleichskassen:

«Wir richten noch Leistungen
aus, die 1948 festgelegt wurden
undheutenichtmehrnötig sind.»
Dazuzählt eretwaKinderzulagen
sowie Witwen- und Waisenren-
ten. Langfristig sei zudem eine
Diskussion über das Pensions-
alter nötig. «Wir können über
eine Erhöhung des Rentenalters
reden, wenn 50 Prozent länger
arbeiten als bis 65», sagt Dum-
mermuth. (ffe) 3

ZwischenPicassoundPaulKlee

Rosengart Die SammlungRosengart feiert dieses Jahr ein Jubiläum: Seit 15 Jahren befindet
sich das Kunstmuseum im ehemaligen Gebäude der Nationalbank in Luzern. Im Interview
sprichtDirektorin undKunstsammlerinAngelaRosengart über Vergangenheit undZukunft
desMuseums. 23/24 Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 17. März 2017). Die Fotos im Hintergrund stammen von David Douglas Duncan.

Luzern und Sion
spielen torlos

Fussball Während sich der
FC Sion gestern in der Swisspor-
ArenaübereinenwertvollenAus-
wärtspunkt freuen konnte,
kommtderFCLuzernnicht rich-
tig vom Fleck. In sieben Spielen
der Rückrunde gewann der FCL
nur einmal. Zudem blieb er zum
ersten Mal seit über einem Jahr
im eigenen Stadion ohne Tor-
erfolg. Das hat wohl auch mit
MarcoSchneuwly zu tun, der seit
sechs Spielen nicht mehr getrof-
fen hat.

Das FCL-Team von Trainer
MarkusBabbel bleibt aufRang4,
zwei Punkte hinter Sion. (sr) 35

Die Familie wird wohl nie
erfahren, wer der Täter ist

Hohenrain Acht Jahre nach dem
Tötungsdelikt an einem jungen
Bauernsohn aus Brasilien haben
sich die drei mutmasslichen Tä-
ter diese Woche vor dem Krimi-
nalgericht Luzern verantworten
müssen. Einer von ihnen muss
VilmarH. einMesser indieBrust
gestochen und ihn so getötet ha-
ben.Welcher eswar, ist nachwie
vornicht klar.NachderTathaben
die drei Beschuldigten fast alle
Beweise vernichtet. Nun muss
das Gericht aufgrund ihrer Aus-
sagen urteilen, doch die drei
Männerbeschuldigensichgegen-

seitig. Sie alle fordern Freisprü-
che vom Vorwurf der vorsätzli-
chen Tötung.

DieganzeWochestandenam
ProzessdieTäter imVordergrund,
unddieAuswirkungeneinermög-
lichen Haftstrafe auf ihr Leben
wurdendiskutiert.Dass ihreEnt-
scheidungen einen 24-jährigen
Mann das Leben gekostet haben,
ging fast unter.Waswar er für ein
Mensch? Klar ist: Der Brasilianer
musste sterben, weil er seinem
Freund zu Hilfe eilen wollte, als
dieser mit einem Hammer atta-
ckiertwurde. (ber) 13

Bierflaschen erhalten
Kalorienangabe

Alkohol Die Schweizer Bier-
brauerplanen,denKaloriengehalt
ihrer Getränke auf den Etiketten
auszuweisen.EntsprechendePlä-
ne bestätigen Feldschlösschen
vonderCarlsberg-Gruppe,Heine-
ken sowie kleinere und mittlere
Brauereien. Aufgeführt wird der
Kalorienwert pro 100 Milliliter.
Die Brauer setzen damit um,was
das neue Deklarationsrecht des
Bundesper1. Mai2017als freiwil-
ligeMöglichkeit einführt.

Gleiches bahnt sich in der
EuropäischenUnion an.DieEU-
Kommissionhat indieserWoche

die Alkoholproduzenten aufge-
fordert, eine freiwillige Bran-
chenlösung auszuarbeiten. An-
sonstenbehält sichdieEU-Kom-
mission die Prüfung einer
europäischenVorschrift vor. Der
Bund beobachtet diese Entwick-
lungen ebenfalls.

Der Einsiedler Bierbrauer
undCVP-NationalratAloisGmür
wird seine Bierflaschen nun neu
kennzeichnen. Einen Rückgang
des Konsums fürchtet er deswe-
gen nicht. «Bier enthält immer
nochwenigerKalorien als Apfel-
saft», sagt er. (ffe) 5

Oberster Musikant
Christoph Troxler
aus Hildisrieden ist
der neue Präsident
des Luzerner
Blasmusikverbands.

Regionales 15



1	 Konzept, Struktur,
	 Kontaktpersonen

Kontaktpersonen	 Funktion		  Name	 Email	 Telefon	 Mobile

	 Leiter Werbemarkt		  Stefan Bai	 stefan.bai@lzmedien.ch	 041 429 59 50	 079 418 95 49
	 Key Account Management		  Merlinde Della Valle	 merlinde.dellavalle@lzmedien.ch	 041 429 59 54	 079 287 77 43
			   Marc Ramp	 marc.ramp@lzmedien.ch	 041 429 59 53	 079 414 40 37
	 Verkauf Luzern	 Leiter	 Alexander Stadelmann	 alexander.stadelmann@lzmedien.ch	 041 429 59 40	 079 706 64 25
			   Sarah Fischer	 sarah.fischer@lzmedien.ch	 041 429 59 42	 076 387 33 83
			   Willy Wipfli	 willy.wipfli@lzmedien.ch	 041 429 59 43	 079 659 04 50
			   Bryan Würsch	 bryan.wuersch@lzmedien.ch	 041 429 59 41	 079 902 39 02
	 Verkauf ZG NW OW UR	 Leiter	 Michael Kraft	 michael.kraft@lzmedien.ch	 041 618 62 86	 079 376 00 55
			   Cyrill Gasser	 cyrill.gasser@lzmedien.ch	 041 725 44 91	 079 549 22 51
			   Roli Gnos	 roland.gnos@lzmedien.ch	 041 874 21 62	 079 370 26 91
			   Anton Kaufmann	 anton.kaufmann@lzmedien.ch	 041 725 44 90	 079 596 31 56
			   Miguel Steininger	 miguel.steininger@lzmedien.ch	 041 618 62 85	 079 643 33 12
	 Telefonverkauf		  Laura Kühne	 laura.kuehne@lzmedien.ch	 041 429 59 44
			   Brigitta Schaller	 brigitta.schaller@lzmedien.ch	 041 429 59 46
	 Verkauf Innendienst	 Leiterin	 Silvia Reinhard	 silvia.reinhard@lzmedien.ch	 041 429 59 60
			   Melanie Chopard	 melanie.chopard@lzmedien.ch	 041 429 59 58
			   Gaby Deschwanden	 gaby.deschwanden@lzmedien.ch	 041 725 44 89
			   Jeanette Fiegl	 jeanette.fiegl@lzmedien.ch	 041 429 59 61
			   Adrian Fritz	 adrian.fritz@lzmedien.ch	 041 429 59 62
			   Monika Giger	 monika.giger@lzmedien.ch	 041 429 59 63
			   Karin Michel	 karin.michel@lzmedien.ch	 041 618 62 84
			   Chinelo Ivana Ott	 chinelo.ott@lzmedien.ch	 041 725 44 94
			   Annelies Süess	 annelies.sueess@lzmedien.ch	 041 429 59 64
	 Verkaufssupport/-strategie    Leiter	 Roger Duss	 roger.duss@lzmedien.ch	 041 429 59 52
			   Gaby Haudek	 gabriele.haudek@lzmedien.ch	 041 429 59 51
	 Technische Dienste/Reservationen	 Martha Hopp	 tklu@lzmedien.ch	 041 429 59 65



Mehrwertsteuer	 Alle Preise verstehen sich zuzüglich 8,0% Mehrwertsteuer.

Fixformate	 Annoncen		  Format				   farbig       1. Bund	 ab 2. Bund

	 1/1 Seite		  291 x 438 mm			   Fr. 16 500.–	 Fr. 15 000.–

	 1/2 Seite		  291 x 218 mm			   Fr. 10 300.–	 Fr. 09 400.–
	 1/4 Seite		  291 x 108 mm oder 144 x 218 mm		  Fr. 05 400.–	 Fr. 04 900.–
	 1/8 Seite		  144 x 108 mm			   Fr. 02 800.–	 Fr. 02 500.–
	 2/1 Seiten Panorama	 611 x 438 mm			   Fr. 33 000.–	 Fr. 30 000.–

	 Stellen		  Format			   schwarz/weiss	 farbig

	 1/4 Seite		  144 x 200 mm			   Fr. 3 800.–	 Fr. 05 500.–
			   Print-to-Online: Zeitungs-Inserat zusätzlich auf Stellenportal: 4 Wochen Fr. 300.–
			   Stellen Plus: 50% Rabatt auf Sonntagsausgabe, wenn das gleiche Inserat in der Luzerner Zeitung erscheint

	 Textanschlüsse		  Format				   farbig       1. Bund	 ab 2. Bund

	 1/2 Seite		  291 x 218 mm				    Fr. 13 400.–	 Fr. 12 200.–
	 1/4 Seite		  291 x 108 mm				    Fr. 07 000.–	 Fr. 06 400.–
	 2/2 Seite Panorama	 611 x 218 mm				    Fr. 26 800.–	 Fr. 24 400.–
	 2/4 Seite Panorama	 611 x 108 mm				    Fr. 14 000.–	 Fr. 12 800.–
	 Junior Page		  174 x 218 mm				    Fr. 12 900.–	 Fr. 11 700.–
	 Monolith		  45 x 410 mm				    Fr. 07 700.–	 Fr. 07 000.–
			   94 x 410 mm				    Fr. 14 200.–	 Fr. 12 900.–
			   143 x 410 mm				    Fr. 21 200.–	 Fr. 19 300.–
	 Zenter-Pano 1/1 Seite	 291 x 438 mm				    Fr. 36 300.–	 Fr. 33 000.–

	 Textanschlüsse		  Platzierung	 Format			   farbig

	 Bundauftakt		  1. Bund Frontseite am Fuss	 291 x 50 mm			   Fr. 07 500.–
			   2. Bund Kantone am Fuss	 291 x 50 mm			   Fr. 04 400.–
			   4. Bund Sport am Fuss	 291 x 50 mm			   Fr. 04 100.–
	 Wetter		  Letzte Seite 1. Bund am Fuss	 291 x 155 mm			   Fr. 08 500.–



2	 Anzeigenpreise,
	 Memosticks, Prospekt-
	 beilagen/-strassen

Anzeigenstrassen	 Anzahl Seiten	 1. Bund	 ab 2. Bund	 Anzahl Seiten	 1. Bund	 ab 2. Bund	 Anzahl Seiten	 1. Bund	 ab 2. Bund

	 3 Seiten	 Fr. 36 300.–	 Fr. 33 000.–	 6 Seiten	 Fr. 66 000.–	 Fr. 60 000.–	 10 Seiten	 Fr. 105 600.–	 Fr. 096 000.–
	 4 Seiten	 Fr. 46 200.–	 Fr. 42 000.–	 8 Seiten	 Fr. 85 800.–	 Fr. 78 000.–	 12 Seiten	 Fr. 125 400.–	 Fr. 114 000.–

Mindestens 3 aufeinanderfolgende integrierte Seiten in einer Ausgabe. Die 1. Seite wird zu 100%, jede weitere zu 60% verrechnet.

Felder	 Bund		  Feld	 Format		  farbig

	 1. Bund		  Frontseite, Fussfeld links	 45 x 50 mm		  Fr. 1 350.–
			   Wetter, Feld links	 54 x 72 mm		  Fr. 0 670.–
	 3. Bund Leben		  Kino, Feld klein	 56 x 13 mm		  Fr. 0 080.–
			   Kino, Feld gross	 56 x 30 mm		  Fr.  0190.–
			   Wissen, Fussfeld links «Nachgefragt»	 45 x 153 mm		  Fr. 0 860.–
	 4. Bund Sport		  TV/Radio, Fussfeld rechts	 65 x 80 mm		  Fr.  0440.–
			   Schauplatz, Fussfeld links	 114 x 51 mm		  Fr. 0 770.–

Individualformate	 Inserat		  Format                                                      	 Fr./mm	 schwarz/weiss	 farbig

	 Annoncen		  Minimalvolumen 50 mm			   03.15	 05.25
	 Inserat auf Textseite
	 - Textanschluss		  10-spaltig, mind. 50 mm, max. 220 mm hoch		  04.73	 6.83
	 - Reklame		  1- bis 5-spaltig, mind. 25 mm hoch		  17.33	 19.43
	 Stellen		  mind. 2-spaltig, Minimalvolumen 50 mm		  04.21	 6.16
			   Print-to-Online: Zeitungs-Inserat zusätzlich auf Stellenportal: 4 Wochen Fr. 300.–
			   Stellen Plus: 50% Rabatt auf Sonntagsausgabe, wenn das gleiche Inserat in der Luzerner Zeitung erscheint

	 Immobilien		  gradspaltig, Minimalvolumen 50 mm		  03.77	 6.16

Marktplatz			   Format                                               	 pro Modul	 schwarz/weiss	 farbig

	 1 Modul		  56 x 25 mm			   Fr. 100.–	 Fr. 210.–
Module können zu einer beliebigen viereckigen Fläche zusammen gesetzt werden. Mindestens 1 Modul, maximal 21 Module. 1. Modul 25 mm hoch, jedes weitere 28 
mm. Kombination mit Luzerner Zeitung Lokalausgabe: 15% Kombinationsrabatt auf beide Titel, wenn das gleiche Inserat innerhalb von 7 Tagen in den beiden Titeln 
erscheint.



Publireportagen	 PR-Seiten über Firmen, Jubiläen, Tag der offenen Tür, Eröffnungen, Vernissagen, usw.

	 Fixformate		  Format	             			   farbig

	 1/1 Seite		  291 x 438 mm				    Fr. 15 000.–
	 1/2 Seite		  291 x 218 mm				    Fr. 9 400.–

Zusatzkosten für Journalist/Fotograf, wenn Text/Fotos nicht geliefert werden (Verrechnung erfolgt durch den Verlag Luzerner Zeitung AG).

	 Bestimmungen

	 Kein 6-spaltiger Seitenumbruch (Unterscheidung vom redaktionellen Inhalt muss gewährleistet sein)
	 Serifenlose Schrift (z.B. Univers)
	 Annahmeschluss 5 Arbeitstage vor Erscheinen; Publireportage muss vor Erscheinen zum OK vorgelegt werden

Memosticks	 Plazierung	 Format			   farbig

	 Frontseite 1. Bund	 76 x 76 mm			   Fr. 19 800.–
	 Platzierung: Auf der Frontseite oben rechts.

	 Preise 1- oder 2-seitig inkl. technische Kosten (Papier, Druck, Aufkleben, etc.).

Prospektbeilagen	 Auflage						      anzuliefern

	 Total						      98 000 Expl.

				    über 50	 über 75	 über 100	 über 125
	 Gewicht/Preise		  bis 50g	 bis 75g	 bis 100g	 bis 125g	 bis 150g

	 Total		  Fr. 36 800.––	 Fr. 42 100.––	 Fr. 47 400.––	 Fr. 53 400.––	 Fr. 58 700.––

	 Preise pro 1000 Expl.	 Fr. 00 375.50	 Fr. 00 429.60	 Fr. 00 483.65	 Fr. 00 544.90	 Fr. 00 599.––
	 Prospektbeilagen über 150g bitte anfragen.

	 In der Prospektbeilage enthaltene Fremdinserate werden pro Fremdanzeigenseite/-sujet zusätzlich mit Fr. 3 000.– (20% einer 1/1 Seite farbig) verrechnet.



	 Anlieferung Prospekte

	 3 Arbeitstage vor Erscheinen (zu früh angelieferte Prospekte werden abgewiesen)
	 Luzerner Zeitung AG, c/o Ringier Print Adligenswil AG, Warenannahme 2, Ebikonerstrasse 75, 6043 Adligenswil
	 Mit Vermerk Zentralschweiz am Sonntag

	 Technische Richtlinien für das Einstecken von Prospektbeilagen

	 Maximalformat 235 x 320 mm
	 Weitere Infos unter www.luzernerzeitung.ch/werbung

Prospektstrassen	 Umfang/Preise 		  4 Seiten	 8 Seiten	 12 Seiten	 16 Seiten	 20 Seiten	 24 Seiten

	 Total		  Fr. 38 800.–	 Fr. 39 400.–	 Fr. 40 600.–	 Fr. 46 900.–	 Fr. 48 600.–	 Fr. 55 000.–
	 Preise inkl. Farbe, Porto und Druck. Zeitungsrotationsdruck. Papier bei 4 Seiten 60 gm2 Edelweiss, bei 8 Seiten 49 gm2 Perlenpress, bei 12 Seiten und mehr 45 gm2
	 Perlenpress. Prospektstrasse über 24 Seiten bitte anfragen. Datenanlieferung und 	weitere Detailinformationen nach Rücksprache. Nicht bei der Luzerner Zeitung AG
	 gedruckte Prospektstrassen gelten als Prospektbeilagen und werden als solche verrechnet.

	 In der Prospektstrasse enthaltene Fremdinserate werden pro Fremdanzeigenseite/-sujet zusätzlich mit Fr. 3 000.– (20% einer 1/1 Seite farbig) verrechnet.

Sonntagspool	 Die drei Sonntagszeitungen, die NZZ am Sonntag, die Zentralschweiz am Sonntag sowie die Ostschweiz am Sonntag bilden die erste nationale 
Sonntagszeitungs-Kombination. Der Sonntagspool weist eine Auflage von 268 124 Exemplaren aus und hat eine Nettoleserschaft von 692 000. 
Weitere Informationen unter www.sonntagspool.ch

Auslandpreise	 Für ausländische Kunden und Werbeagenturen gelten die gleichen Konditionen wie für Schweizer Inserenten. Beansprucht ein ausländischer Auftrag- 
	 geber eine BK, so werden die tangierten Preise – unter Berücksichtigung der in der Schweiz üblichen Kommissionierung – entsprechend erhöht.



Diverse Zuschläge	 Inserat / Platzierung	 Format		  Zuschlag

	 Platzierungsvorschrift			   10%
	 Inserate auf Folgeseiten			   10%
	 Multieck-Inserate		  mind. 6 Ecken; bei Diagonalen wird der Freiraum auch berechnet	 20%
	 Satelliten-/Mehrfachinserate	 gradspaltig, Zuschlag auf Gesamtvolumen		  20%
	 Panorama		  mind. 12-spaltig 50 mm hoch (inkl. Bundüberlauf)	 2 Spalten bei kleineren Formaten als 2/1 Seiten 
	 Zenter-Pano		  mind. 12-spaltig 50 mm, max. 18-spaltig 220 mm hoch	 20%
	 Chiffregebühr		  pro Auftrag		  Fr. 50.–
	 PrintOnline		  Kommerzielle Inserate mit Fixformat, die nicht via PrintOnline angeliefert werden; pro Auftrag	 Fr. 150.–

Umsatzrabatte	 Umsatz	 Rabatt	 Umsatz	 Rabatt	 Umsatz	 Rabatt

	 Fr. 10 000.–	 3%	 Fr. 100 000.–	 8%	 Fr. 0 400 000.–	 15%
	 Fr. 50 000.–	 5%	 Fr. 200 000.–	 12%	 Fr. 1 000 000.–	 20%

Rabattberechtigt sind Annoncen, Inserate auf Textseiten, Memosticks, Prospektbeilagen/-strassen sowie Zuschläge für Aufträge innerhalb von 12 Monaten; beliebiger 
Format- und Textwechsel. Anzeigen mit einem Spezialrabatt sind nicht umsatzrabattberechtigt. Separate Rabattstaffel für Stelleninserate.

Umsatzrabatte für Luzerner Zeitung Gesamtausgabe, Luzerner Zeitung Lokalausgabe, APERO, TV-Woche, Luzerner Zeitung GES/Anzeiger Affoltern, LZ Zentralschweiz,  
LZ Zentralschweiz/Einsiedler Anzeiger, Cityplus, Zentralschweiz am Sonntag, SAPHIR, PIU, ROI, 	PEAK, Upgrade, Lebensräume und luzernerzeitung.ch sind miteinander 
kumulierbar. Kombination Sonntagspool sowie die Regionalausgaben sind nicht mit oben erwähnten Ausgaben/Kombinationen kumulierbar.

Umsatzrabatte Stellen	 Umsatz	 Rabatt	 Umsatz	 Rabatt	 Umsatz	 Rabatt	 Umsatz	 Rabatt

	 Fr. 050 000.–	 3%	 Fr. 150 000.–	 5%	 Fr. 350 000.–	 7%	 Fr. 0 750 000.–	 9%
	 Fr. 100 000.–	 4%	 Fr. 250 000.–	 6%	 Fr. 500 000.–	 8%	 Fr. 1 000 000.–	 10%

Rabattberechtigt sind Stelleninserate sowie Zuschläge für Aufträge innerhalb von 12 Monaten; beliebiger Format- und Textwechsel.

Stellen-Umsatzrabatte für Luzerner Zeitung Gesamtausgabe, Luzerner Zeitung GES/Anzeiger Affoltern, LZ Zentralschweiz, LZ Zentralschweiz/Einsiedler Anzeiger, 
Zentralschweiz am Sonntag sind miteinander kumulierbar. Regionalausgaben sind nicht mit oben erwähnten Ausgaben/Kombinationen kumulierbar.

Wiederholungsrabatte	 Annoncen, Felder

	 2x 3%	 3x 5%	 6x 10%	 13x 12%	 26x 15%	 52x 20%	 100x 25%
Rabatt für mehrmals erscheinende Anzeigen innerhalb von 12 Monaten und mit im voraus bekannten Erscheinungsdaten. Sujet- und Textwechsel nur bei gleichbleiben-
der Grösse und mit Volldruckmaterial. Immobilien- und Stelleninserate sind nicht wiederholungsrabattberechtigt.



3	 Zuschläge, Rabatte

Spezialrabatte	 Anzeigen mit wohltätigem Zweck

	 ZEWO-zertifizierte Institutionen	 Annoncen (ausgenommen Stelleninserate): 50%	 Prospektbeilagen/Memosticks: 30%
	 Andere wohltätige Institutionen	 Annoncen (ausgenommen Stelleninserate): 25%	 Prospektbeilagen/Memosticks: 20%

Anzeigen/Prospekte mit einem Spezialrabatt sind nicht umsatz- oder wiederholungsrabattberechtigt. JUP I/BK I wird gewährt. 

Konzernabschlüsse	 Konzernabschluss-Rabatt auf kommerzielle Anzeigen. Richtlinien siehe www.vsw-assp.ch/d/richt.htm

Kommissionierung	 Beraterkommission BK I bzw. Jahresumsatzprämie JUP I
	 5% BK für anerkannte Werbe-/Mediaagenturen oder 2 bis 5% JUP für Werbeauftraggeber gemäss JUP-Vereinbarung. Nicht BK- oder JUP-berechtigt sind
 	 Rubrikanzeigen.



Textanschluss:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

Reklame:
1- bis 5-spaltig,

mind. 25 mm hoch

Uri/Schwyz

Textanschluss:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

Reklame:
1- bis 5-spaltig,

mind. 25 mm hoch

Ob-/Nidwalden

An 1 Seite Text angrenzend:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

An 2 Seiten Text angrenzend:
gradspaltig, mind. 50 mm

Luzern/Zug

Textanschluss:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

Reklame:
1- bis 5-spaltig,

mind. 25 mm hoch

Kantone

Textanschluss:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

Reklame:
1- bis 5-spaltig,

mind. 25 mm hoch

Ausland

Textanschluss:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

Reklame:
1- bis 5-spaltig,

mind. 25 mm hoch

Schweiz

Textanschluss
291 x 108 mm

Zeitungsaufbau,	 1. Bund
Platzierungen auf Textseiten

	 2. Bund Kantone

Meinung

Textanschluss:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

Reklame:
1- bis 5-spaltig,

mind. 25 mm hoch

WirtschaftFront
Fussfeld

45 x 50 mm

Textanschluss
291 x 50 mm

Auftakt Kantone
Textanschluss

291 x 50 mm

Textanschluss:
291 x 155 mm

Wetter
Feld links
54 x 72 mm

Textanschluss:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

Reklame:
1- bis 5-spaltig,

mind. 25 mm hoch

Kultur

	 3. Bund Leben

Wissen
Fussfeld links
«Nachgefragt»

45 x 153 mm



4	 Zeitungsaufbau,
	 Platzierungen

Textanschluss:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

Reklame:
1- bis 5-spaltig,

mind. 25 mm hoch

SportAuftakt Sport
Textanschluss

291 x 50 mm

	 4. Bund Sport

Schauplatz
Fussfeld

114 x 51 mm

TV/Radio
Feld

65 x 80 mm



Technische Daten	 Datenherstellung durch Kunde als PDF/X-3 (Branchenstandard)

	 Bilder und Logos	 Optimal mind. bei 200 dpi erstellen
	 Schriften	 Alle verwendeten Schriften einbetten oder in Pfade umwandeln
		  Optimal PostScript Typ1-Schriften verwenden
	 Inserategrösse	 Übereinstimmung mit gebuchter Grösse (Produktionsformat)
	 Farben	 Farbige Inserate CMYK-definiert anliefern (nie RGB oder LAB; Pantone-Umwandlung durch Verlag)
	 Datenprüfung	 Gemäss Gratis-Prüfprofilen und Settings von pdfx-ready.ch
		  Fehlerhafte Daten müssen neu angeliefert werden oder sie werden durch den DTP-Service der 
		  Premedia-Produktion (LZ Print) gegen Verrechnung neu aufbereitet
	 Korrektur-Anpassungen	 Pro Datei Fr. 20.–

Achtung: Keine DCS2-Formate verwenden. Diese verhindern die Generierung korrekter PDF/X-3-Dateien.

	 Datenherstellung durch die Premedia-Produktion (LZ Print)

	 Teildruckmaterial	 In folgenden branchenüblichen Programmen anliefern:
		  InDesign, Illustrator, Photoshop (Adobe CS), QuarkXPress, Word (MS Office)
	 Bilder und Logos	 Alle verwendeten Quelldateien in den Formaten tif, eps, jpg oder pdf mitliefern
	 Schriften	 Alle verwendeten Schriften einbetten oder mitliefern
		  Optimal PostScript Typ1-Schriften verwenden
	 Gestaltungsvorlage	 Durch einen Papierausdruck oder separater Datei visualisieren
	 Kreationskosten	 Nach Aufwand Fr. 120.– pro Stunde, mind. Fr. 80.– pro Datei

	 Datenübermittlung

	 Via Email	 Übermittlung der Dateien an die Email-Adresse des Kundenberaters oder an inserate@lzmedien.ch
	 Via Datenträger	 Per Post an die Filialadresse Ihres Kundenberaters
	 Beschriftung	 Auftraggeber, Absender mit Telefonnummer, Inseratgrösse, Titel, Erscheinungsdatum, Betreff



5	 Technische Daten

	 Druck-Spezifikationen

	 Produktion	 Gemäss ISO 12647-3 (2005)
	 Druck	 Coldset (vollständiger 4-Farben-Druck)
	 Papier	 42.5 g/m2 (Standard-Zeitungspapier)
	 Rasterweite	 48 l/cm (Inputauflösung optimal 200 ppi für Bilder)
	 Minimale Punktgrösse	 5% (erstdruckender Ton)
	 Maximale Punktgrösse	 90% (letztdruckender Ton, darüber = Vollton)
	 Maximaler Farbauftrag	 220%
	 Tonwertzunahme	 26% (bei 50%; Toleranz +/-3%)
	 Richtwert Vollton	 Cyan, Magenta, Yellow: 0.90 / Schwarz: 1.1 (Toleranz +/- 0.3)

	 Toleranz bei Zeitungsdruck

	 Passdifferenzen	 0.3 mm zwischen zwei Farben
	 Farbunterschiede	 Zwischen Pantone-Farben und CMYK-Darstellung

Die Luzerner Zeitung behält sich vor, RGB Pantone- und Signalfarben im 4-Farben-Druck aufzubauen. Mit leichten Abweichungen in der farblichen Darstellung ist in 
solchen Fällen zu rechnen. Bei Farbanzeigen wird keine Farbexklusivität auf einer Seite gewährleistet.

	 Technische Koordination

	 Martha Hopp, Tel. 041 429 59 65, tklu@lzmedien.ch



Erscheinungsweise	 1x wöchentlich Sonntag

Annahmeschluss	 Freitag, 9.00 Uhr

Reservation/Abbestellungen	 Werbemittel	 Annahmeschluss

	 Prospektbeilagen	 15 Arbeitstage
	 Prospektstrassen	 15 Arbeitstage
	 Memosticks	 10 Arbeitstage

Probeabzüge	 3 Arbeitstage vor Annahmeschluss

Formate	 Zeitung	 Breite x Höhe	 Fakturiertes Volumen

	 Zeitungsformat	 320 x 470 mm
	 1/1 Seite Satzspiegel	 291 x 438 mm	 4 400 mm
	 2/1 Seiten Panorama Satzspiegel	 611 x 438 mm (Bundüberlauf 29 mm)	 8 800 mm

Spaltenbreiten	 Annoncen	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10

	 mm	 –	 56	 86	 115	 144	 174	 203	 232	 –	 291
Formatvorschriften:	 9-spaltige Anzeigen werden 10-spaltig platziert und seitenbreit verrechnet.

	 Panorama	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 22

	 mm	 317	 347	 376	 405	 435	 464	 494	 523	 552	 611
Bundüberlauf von 29 mm ist in den Formatangaben inbegriffen.

	 Reklamen	 1	 2	 3	 4	 5	 6

	 mm	 45	 94	 143	 192	 242	 –



6	 Termine, Formate,
	 Auflage, Verbreitung

Auflage	 Titel		  Exemplare

	 Total verbreitete Auflage Zentralschweiz am Sonntag		  94 818
	 Auflage WEMF-Beglaubigung 10.2015.

Verbreitung	 Kanton	 Bezirk	 Haushaltungen	 Exemplare	 Abdeckung

	 Zentralschweiz		  336 415	 88 572	 26.3%
	 Luzern		  190 247	 55 196	 29.0%
		  Entlebuch	 009 954	 003 018	 30.3%
		  Hochdorf	 031 654	 09 334	 29.5%
		  Luzern Land	 045 369	 014 465	 31.9%
		  Luzern Stadt	 49 355	 12 114	 24.5%
		  Sursee	 031 232	 010 841	 34.7%
		  Willisau	 022 683	 005 424	 23.9%
	 Uri		  016 529	 005 325	 32.2%
	 Innerschwyz		  031 435	 002 453	 7.8%
		  Gersau	 000 1 106	 000 67	 6.1%
		  Küssnacht a.R.	 006 008	 001 031	 17.2%
		  Schwyz	 024 321	 001 355	 5.6%
	 Obwalden		  016 966	 004 948	 29.2%
	 Nidwalden		  020 892	 006 612	 31.2%
	 Zug		  060 346	 014 038	 23.3%
	 Aargau	 Muri	 015 110	 001 119	 7.4%
	 Quelle: Verbreitungsdaten der Schweizer Presse VSW 2016.



Leserdaten	 Verbreitungsgebiet		  Grundgesamtheit	 Projektion	 Reichweite

	 Deutschschweiz		  4 712 000 Personen	 208 000 Leser	 4.4%
	 Zentralschweiz (WG’s 21/24/25)		  0559 000 Personen	 0206 000 Leser	 36.8%
	 Kanton	 Luzern	 318 000 Personen	 133 000 Leser	 41.9%
		  Uri	 30 000 Personen	 8 000 Leser	 27.6%
		  Innerschwyz	 55 000 Personen	 6 000 Leser	 10.6%
		  Obwalden	 30 000 Personen	 11 000 Leser	 37.8%
		  Nidwalden	 35 000 Personen	 15 000 Leser	 42.7%
		  Zug	 92 000 Personen	 33 000 Leser	 35.5%
	 Agglomeration Luzern		  184 000 Personen	 77 000 Leser	 41.9%

	 1000-Leser-Preis			   farbig

	 1/1 Seite Brutto				    Fr. 72.85

	 Soziodemografische Merkmale	 Projektion	 Reichweite	 Struktur	 Affinität

	 Leser in der Zentralschweiz		  206 000	 36.8%	 100%	 100
	 Geschlecht	 Männer	 104 000	 36.9%	 51%	 100
		  Frauen	 102 000	 36.8%	 49%	 100
	 Alter	 14 bis 19 Jahre	 11 000	 24.1%	 6%	 65
		  20 bis 29 Jahre	 32 000	 35.0%	 15%	 95
		  30 bis 39 Jahre	 22 000	 26.9%	 11%	 73
		  40 bis 49 Jahre	 38 000	 31.9%	 19%	 86
		  50 bis 59 Jahre	 31 000	 39.3%	 15%	 107
		  60 bis 69 Jahre	 39 000	 50.2%	 19%	 136
		  70 Jahre und älter	 32 000	 52.2%	 16%	 142
	 Schulbildung	 Obligatorische Schule	 31 000	 26.8%	 15%	 73
		  Mittelschule	 107 000	 37.3%	 52%	 101
		  Hochschule	 68 000	 43.4%	 33%	 118



7	 Leser

	 Berufliche Stellung	 Selbständige	 15 000	 30.3%	 7%	 82
		  Angest. m. Vorgesetztenfunk.	 49 000	 36.9%	 24%	 100
		  Angest. o. Vorgesetztenfunk.	 71 000	 36.3%	 35%	 98
		  In Ausbildung/Lehre	 10 000	 28.7%	 5%	 78
		  nicht Erwerbstätige	 61 000	 41.6%	 30%	 113
	 Lebenswelten	 Learners	 15 000	 25.6%	 7%	 69
		  Young Nokids	 28 000	 30.9%	 14%	 84
		  Young Withkids	 22 000	 31.3%	 11%	 85
		  Nokids	 51 000	 38.0%	 25%	 103
		  Withkids	 42 000	 37.0%	 20%	 100
		  Pensioners	 48 000	 52.2%	 23%	 142
	 Haushalteinkommen	 bis Fr. 3 999.–	 22 000	 29.9%	 11%	 81
		  Fr. 4 000.– bis Fr. 5 999.–	 43 000	 36.2%	 21%	 98
		  Fr. 6 000.– bis Fr. 7 999.–	 41 000	 34.5%	 20%	 94
		  Fr. 8 000.– bis Fr. 9 999.–	 41 000	 40.1%	 20%	 109
		  Fr. 10 000.– bis Fr. 14 999.–	 44 000	 38.9%	 21%	 106
		  über Fr. 15 000.–	 15 000	 46.1%	 8%	 125
	 Siedlungsart	 Agglo-Hauptkern	 92 000	 37.7%	 45%	 102
		  Agglo-Nebenkern und -Gürtel	 31 000	 40.1%	 15%	 109
		  Ausserhalb Agglomeration	 82 000	 34.9%	 40%	 95
	 Quelle: MACH Basic/Consumer 2016-2



GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VSW 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen betreffend die vertraglichen Beziehungen zwischen 
Inserenten und Mitgliedern des Verbandes Schweizerischer Werbegesellschaften VSW 
 

 

A. ANWENDBARKEIT 
1. Geschäftsbeziehungen zu Inserenten 
1.1. Die Geschäftsbedingungen regeln die vertraglichen Beziehungen 
(Insertionsvertrag) zwischen einer Werbegesellschaft und einem Inserenten. 
Gegenüber den Werbegesellschaften handeln Werbe-, Media- oder PR-Agenturen im 
Namen und auf Rechnung des Inserenten. 
1.2. Der Insertionsvertrag beinhaltet die Publikation (Einzelaufträge, 
Wiederholungsaufträge und Mengenabschlüsse) von Inseraten, Werbebeilagen und 
Beiheftern (Inserate) durch eine Werbegesellschaft, inkl. oder exkl. Beratung, Kreation 
von Inseraten im DTP-Verfahren, Erstellung von Mediaplänen oder administrativen 
Dienstleistungen. Gegenüber den Verlagen übernehmen die Werbegesellschaften die 
Publikation der Inserate als ihre eigene Verpflichtung. 
2. Geschäftsbedingungen der Inserenten 
2.1. Die Geschäftsbedingungen werden mit Vertragsschluss Bestandteil des 
Insertionsvertrages. Gleichzeitig verzichtet der Inserent auf die Anwendung seiner 
eigenen Geschäftsbedingungen. 
B. VERTRAGSABWICKLUNG 
3. Preise 
3.1. Bezüglich Publikation gelten die jeweils gültigen Insertionstarife und Rabatte der 
Verlage, zuzüglich MWSt. 
3.2. Bezüglich Beratungs-, Kreations-, Planungs- oder administrativen 
Dienstleistungen der Werbegesellschaften gelten deren jeweils gültigen 
Dienstleistungstarife, zuzüglich MWSt. Diese sind auf den betreffenden Websites 
verfügbar. 
3.3. Änderungen der Insertionstarife, Rabatte, Dienstleistungstarife und der MWSt 
treten auch bei laufenden Publikationen sofort in Kraft. Der Inserent hat aber das 
Recht, innerhalb von zwei Wochen seit Bekanntgabe des neuen Preises vom Vertrag 
zurückzutreten. In diesem Fall hat er nur Anrecht auf den Rabatt, der gemäss 
Rabattskala der effektiv abgenommenen Menge entspricht. 
4. Zusätzliche Kosten 
4.1. Ausserordentliche Aufwendungen der Verlage oder der Werbegesellschaften, 
welche nicht in deren Insertions- oder Dienstleistungstarifen enthalten sind, können 
zusätzlich in Rechnung gestellt werden, zuzüglich MWSt. Als solche gelten auf Seiten 
der Verlage beispielsweise aufwändige Bearbeitungen von Voll-Druckmaterial. 
5. Grösse der Inserate 
5.1. Für die Rechnungsstellung massgeblich ist die in der betreffenden Zeitung 
gemessene Grösse von Trennlinie zu Trennlinie. Bei Vollvorlagen und Rahmeninseraten 
können, abhängig von der Tarifgestaltung des einzelnen Titels, zur Abdruckhöhe 2 mm 
dazugerechnet werden. 
5.2. Mehrmals erscheinende Inserate mit gleicher Vorlage oder gleichem Text werden 
alle mit der Grösse des ersterschienenen Inserates in Rechnung gestellt. 
6. Mengenabschlüsse, Mengenrabatte 
6.1. Für den Bezug von bestimmten Insertionsvolumen in mm oder Franken 
(nachfolgend Volumen) während eines bestimmten Zeitraums (Mengenabschluss) 
können die Insertionstarife Mengenrabatte vorsehen. 
6.2. Wird das vereinbarte Volumen in diesem Zeitraum übertroffen und dadurch eine 
höhere Rabattstufe erreicht, wird nach Ablauf des Abschlusses rückwirkend der höhere 
Rabatt vergütet. 
6.3. Wird das vereinbarte Volumen in diesem Zeitraum nicht erreicht, wird der zu viel 
bezogene Rabatt nachbelastet. Dem Inserenten wird dabei eine Toleranz von 3% auf 
dem vereinbarten Volumen gewährt. Die nicht bezogenen Volumen können nicht auf 
das folgende Abschlussjahr übertragen werden. 
7. Wiederholungsaufträge, Wiederholungsrabatte 
7.1. Für Inserate, die an zum voraus festgesetzten Daten unverändert erscheinen 
(Wiederholungsaufträge), können die Insertionstarife Wiederholungsrabatte vorsehen. 
7.2. Die Inserate müssen grundsätzlich unverändert erscheinen; einzig bei 
Vollvorlagen können in der Regel die Sujets gewechselt werden. 
7.3. Rückwirkend wird ein höherer Rabatt gewährt, sofern der Wiederholungsauftrag 
vor Erscheinen des letzten Inserates unter den gleichen Voraussetzungen erweitert 
und damit eine höhere Stufe erreicht wird. 
8. Modalitäten Mengenabschlüsse bzw. Wiederholungsaufträge 
8.1. Für jedes Insertionsorgan muss ein separater Mengenabschluss bzw. 
Wiederholungsauftrag vereinbart werden. 
8.2. Der Mengenabschluss bzw. Wiederholungsauftrag kann grundsätzlich nur von 
einem einzelnen, rechtlich selbständigen Inserenten getätigt werden. Konzernen und 
Holdinggesellschaften kann jedoch die Treuhandgesellschaft BDO Zürich unter 
gewissen Voraussetzungen die Berechtigung zusprechen, Konzernabschlüsse zu 
tätigen. 
8.3. Die Laufdauer des Mengenabschlusses bzw. Wiederholungsauftrages beträgt 12 
Monate. Beginnt er bis und mit dem 15. eines Monats, so dauert er bis Ende Vormonat 
des folgenden Jahres; beginnt er zwischen dem 16. und dem Ende eines Monats, so 
läuft er bis Ende des laufenden Monats des folgenden Jahres. 
8.4. Grundsätzlich gilt für die ganze Laufdauer der gleiche Rabattsatz. 
9. Verlegerrecht 
9.1. Die Verlage behalten sich vor, Änderungen der Inseratinhalte zu verlangen oder 
Inserate ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 
9.2. Die Verlage können aus technischen Gründen für bestimmte Daten 
vorgeschriebene, aber dem Inhalt nach nicht unbedingt termingebundene Inserate 
ohne vorherige Benachrichtigung um eine Ausgabe vor- oder zurückverschieben. 
9.3. Die Verlage können Inserate mit der Bezeichnung «Inserat» versehen, um sie 
vom redaktionellen Teil abzugrenzen. 
9.4. Die Verlage können grundsätzlich über die Platzierung der Inserate bestimmen. 
Platzierungswünsche des Auftraggebers können nur unverbindlich entgegengenommen 
werden. Für eingehaltene Platzierungsvorschriften wird der festgelegte Preis erhoben. 
9.5. Aufträge für Werbebeilagen und Beihefter sind für die Verlage erst nach 
Genehmigung eines Musters bindend. 
10. Chiffreinserate 
10.1. Die Werbegesellschaft verpflichtet sich zur Wahrung des Chiffregeheimnisses. 
Vorbehalten bleiben namentlich folgende Fälle: Die Werbegesellschaft kann in 
begründeten Fällen 
• Justiz- oder Verwaltungsbehörden 
• Personen, die einem Chiffreinserenten ihre Personendaten mitgeteilt haben und im 
Nachhinein wegen nicht zurückgesandter Unterlagen ihr Auskunftsrecht wahrnehmen 
wollen, die Identität des Chiffreinserenten bekannt geben. 
10.2. Die Werbegesellschaft braucht insbesondere Werbesendungen, Vermittlungs- 
und anonyme Angebote nicht an den Chiffreinserenten weiterzuleiten. Zu diesem 
Zweck kann sie eingehende Angebote öffnen und überprüfen. 
10.3. Für Chiffreinserate wird pro Auftrag eine Gebühr erhoben. Ausserordentliche 
Aufwendungen werden zusätzlich in Rechnung gestellt. 
10.4. Die Verantwortung für die Rücksendung von Dokumenten obliegt dem 
Chiffreinserenten. 
11. Probeabzüge 
11.1. Auf Anfrage können Probeabzüge für kommerzielle Inserate geliefert werden, 
sofern die Druckunterlagen mindestens 3 Kalendertage vor Annahmeschluss eintreffen. 

11.2. Für Vollvorlagen wird kein Probeabzug geliefert. 
12. Druckmaterial 
12.1. Ohne ausdrückliche Vereinbarung ist der Verlag bzw. die Werbegesellschaft für herkömmlich 
oder digital geliefertes Druck- und Datenmaterial (Reinzeichnungen, Filme, Fotos usw.) weder 
aufbewahrungs- noch rückgabepflichtig. 
13. Zahlungskonditionen 
13.1. Für die Publikation von Gelegenheitsinseraten gilt Barzahlung oder eine Zahlungsfrist von 
10 Kalendertagen. 
13.2. Für die Publikation aller übrigen Inserate gilt eine Zahlungsfrist von 30 Kalendertagen ohne 
Skontoabzug. 
13.3. Der Inserent fällt nach Ablauf der Zahlungsfristen gemäss 13.1 bzw. 13.2 umgehend in 
Verzug. In der Folge erhebt die Werbegesellschaft einen Verzugszins von 10%. Zudem kann die 
Werbegesellschaft für alle zukünftigen Aufträge Vorauszahlung verlangen bis alle gebuchten 
Inserate bezahlt worden sind. 
13.4. Fällt der Inserent nach 13.3 in Verzug, so werden ihm für das zweite und letzte 
Erinnerungsschreiben der Werbegesellschaft CHF 50.00 in Rechnung gestellt. 
13.5. Bei Betreibung, Nachlassstundung oder Konkurs entfallen Rabatte und allfällige Beratungs- 
und Vermittlungsprovisionen. 
13.6. Der Inserent verzichtet auf das Verrechnungsrecht gemäss Art. 126 Obligationenrecht. 
14. Vorzeitige Vertragsauflösung 
14.1. Stellt ein Insertionsorgan während der Vertragsdauer sein Erscheinen ein, kann die 
Werbegesellschaft ohne Ersatzverpflichtung vom Vertrag zurücktreten. 
14.2. Dies entbindet den Inserenten nicht von der Bezahlung der erschienenen Inserate. 
14.3. Es werden keine Rabattnachbelastungen, aber Vergütungen vorgenommen, sofern zum 
Zeitpunkt der Vertragsauflösung eine höhere Rabattstufe erreicht wurde. 
C. HAFTUNG DER WERBEGESELLSCHAFT 
15. Fehlerhaftes Erscheinen, Nichterscheinen 
15.1. Reklamationen wegen fehlerhaften Erscheinens oder Nichterscheinens sind innerhalb von 10 
Kalendertagen nach Publikation bei der Werbegesellschaft anzubringen. 
15.2. Wird der Sinn oder die Wirkung des Inserates wesentlich beeinträchtigt oder ist ein 
Termininserat nicht erschienen, werden die Einschaltkosten ganz oder teilweise erlassen oder in 
Form von Inseratenraum in der betreffenden Publikation kompensiert. Bei telefonisch erteilten 
Aufträgen, bei fehlerhaften digitalen Übermittlungen von Inseraten zur Werbegesellschaft oder 
zum Verlag, bei Fehlern infolge von Übersetzungen fremdsprachiger Vorlagen, bei 
Datenverschiebungen (Ziff. 9.2), bei nicht eingehaltenen Platzierungsvorschriften, bei 
ungeeigneten Vorlagen, bei nicht signifikanten Passerdifferenzen und bei Abweichungen in der 
Farbe oder von typografischen Vorschriften sowie bei fehlenden Codebezeichnungen entfallen die 
genannten Ansprüche. 
15.3. Sämtliche weitergehenden Ansprüche als die in Ziff. 15.2 genannten wegen fehlerhaften 
Erscheinens, Nichterscheinens oder aus anderen Gründen sind ausgeschlossen. 
D. HAFTUNG DES INSERENTEN 
16. Haftung bezüglich Inhalt der Inserate 
16.1. Der Inserent ist für den Inhalt der Inserate verantwortlich. Er erklärt, die einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen und Branchenregeln einzuhalten und dafür der Werbegesellschaft und 
dem Verlag verantwortlich zu sein. Er stellt die Werbegesellschaft und den Verleger sowie deren 
Organe und Hilfspersonen von Ansprüchen Dritter frei. Er ist in jedem Fall verpflichtet, sämtliche 
im Zusammenhang mit Ansprüchen Dritter oder in sonstigen Verfahren anfallende, gerichtlichen 
oder aussergerichtlichen Kosten zu übernehmen. 
17. Gegendarstellungsrecht 
17.1. Bei einem Gegendarstellungsbegehren (Art. 28 ff. ZGB) gegenüber Inseraten informiert der 
Verlag bzw. die Werbegesellschaft den Inserenten über den Eingang des Begehrens und bespricht 
mit ihm das Eintreten auf das Begehren bzw. seine Abweisung oder Gutheissung sowie das 
Vorgehen bei einer allfälligen Publikation und die damit zusammenhängenden Modalitäten. 
E. WEITERVERWENDUNG VON INSERATEN 
18. Verwendung von Inseraten für elektronische Datenbanken 
18.1. Der Inserent erklärt sein Einverständnis, dass die Werbegesellschaft die Inserate in eigene 
oder fremde elektronische Datenbanken einspeisen und zu diesem Zweck bearbeiten kann. Der 
Inserent kann sein Einverständnis jederzeit zurückziehen. Er nimmt zur Kenntnis, dass 
Personendaten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der Schweiz vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen, und somit die Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und 
Verfügbarkeit seiner Personendaten nicht garantiert ist. 
18.2. Die nicht autorisierte und ohne gewichtige Eigenleistung erfolgende Bearbeitung und 
Verwertung von abgedruckten oder in elektronische Datenbanken eingespiesenen Inseraten durch 
Dritte ist unzulässig und wird vom Inserenten untersagt. Dieser überträgt der Werbegesellschaft 
insbesondere das Recht, nach Rücksprache mit dem Verlag mit geeigneten Mitteln dagegen 
vorzugehen. 
19. Geistiges Eigentum an Inseraten 
19.1. Der Inserent anerkennt das geistige Eigentum, insbesondere das Urheberrecht, der 
Werbegesellschaft an allen von ihr selber kreierten Inseraten mit individuellem Charakter (z.B. 
DTP-Verfahren). Soweit der Inserent seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der 
Werbegesellschaft nachkommt, ist ihm die Nutzung des geistigen Eigentums im Rahmen des 
ursprünglichen Verwendungszweckes auf unbeschränkte Zeit erlaubt. 
F. ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND 
20. Auf den Insertionsvertrag findet ausschliesslich schweizerisches Recht Anwendung. 
Das Wiener Kaufrecht (CISG) wird ausgeschlossen. 
21. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist das zuständige Gericht am Ort der 
Geschäftsstelle der Werbegesellschaft, die den Insertionsvertrag geschlossen hat, 
sofern das Gesetz keinen zwingenden Gerichtsstand vorsieht. 
Die vorliegenden Geschäftsbedingungen treten am 1.4.2014 in Kraft und ersetzen alle früheren 
Fassungen. Die deutsche Version dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen geht anderen 
Sprachversionen vor. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind jederzeit veränderbar. Die 
jeweils aktuelle Fassung findet sich auf http://www.vsw-assp.ch. 
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A. ANWENDBARKEIT 
1. Geschäftsbeziehungen zu Inserenten 
1.1. Die Geschäftsbedingungen regeln die vertraglichen Beziehungen 
(Insertionsvertrag) zwischen einer Werbegesellschaft und einem Inserenten. 
Gegenüber den Werbegesellschaften handeln Werbe-, Media- oder PR-Agenturen im 
Namen und auf Rechnung des Inserenten. 
1.2. Der Insertionsvertrag beinhaltet die Publikation (Einzelaufträge, 
Wiederholungsaufträge und Mengenabschlüsse) von Inseraten, Werbebeilagen und 
Beiheftern (Inserate) durch eine Werbegesellschaft, inkl. oder exkl. Beratung, Kreation 
von Inseraten im DTP-Verfahren, Erstellung von Mediaplänen oder administrativen 
Dienstleistungen. Gegenüber den Verlagen übernehmen die Werbegesellschaften die 
Publikation der Inserate als ihre eigene Verpflichtung. 
2. Geschäftsbedingungen der Inserenten 
2.1. Die Geschäftsbedingungen werden mit Vertragsschluss Bestandteil des 
Insertionsvertrages. Gleichzeitig verzichtet der Inserent auf die Anwendung seiner 
eigenen Geschäftsbedingungen. 
B. VERTRAGSABWICKLUNG 
3. Preise 
3.1. Bezüglich Publikation gelten die jeweils gültigen Insertionstarife und Rabatte der 
Verlage, zuzüglich MWSt. 
3.2. Bezüglich Beratungs-, Kreations-, Planungs- oder administrativen 
Dienstleistungen der Werbegesellschaften gelten deren jeweils gültigen 
Dienstleistungstarife, zuzüglich MWSt. Diese sind auf den betreffenden Websites 
verfügbar. 
3.3. Änderungen der Insertionstarife, Rabatte, Dienstleistungstarife und der MWSt 
treten auch bei laufenden Publikationen sofort in Kraft. Der Inserent hat aber das 
Recht, innerhalb von zwei Wochen seit Bekanntgabe des neuen Preises vom Vertrag 
zurückzutreten. In diesem Fall hat er nur Anrecht auf den Rabatt, der gemäss 
Rabattskala der effektiv abgenommenen Menge entspricht. 
4. Zusätzliche Kosten 
4.1. Ausserordentliche Aufwendungen der Verlage oder der Werbegesellschaften, 
welche nicht in deren Insertions- oder Dienstleistungstarifen enthalten sind, können 
zusätzlich in Rechnung gestellt werden, zuzüglich MWSt. Als solche gelten auf Seiten 
der Verlage beispielsweise aufwändige Bearbeitungen von Voll-Druckmaterial. 
5. Grösse der Inserate 
5.1. Für die Rechnungsstellung massgeblich ist die in der betreffenden Zeitung 
gemessene Grösse von Trennlinie zu Trennlinie. Bei Vollvorlagen und Rahmeninseraten 
können, abhängig von der Tarifgestaltung des einzelnen Titels, zur Abdruckhöhe 2 mm 
dazugerechnet werden. 
5.2. Mehrmals erscheinende Inserate mit gleicher Vorlage oder gleichem Text werden 
alle mit der Grösse des ersterschienenen Inserates in Rechnung gestellt. 
6. Mengenabschlüsse, Mengenrabatte 
6.1. Für den Bezug von bestimmten Insertionsvolumen in mm oder Franken 
(nachfolgend Volumen) während eines bestimmten Zeitraums (Mengenabschluss) 
können die Insertionstarife Mengenrabatte vorsehen. 
6.2. Wird das vereinbarte Volumen in diesem Zeitraum übertroffen und dadurch eine 
höhere Rabattstufe erreicht, wird nach Ablauf des Abschlusses rückwirkend der höhere 
Rabatt vergütet. 
6.3. Wird das vereinbarte Volumen in diesem Zeitraum nicht erreicht, wird der zu viel 
bezogene Rabatt nachbelastet. Dem Inserenten wird dabei eine Toleranz von 3% auf 
dem vereinbarten Volumen gewährt. Die nicht bezogenen Volumen können nicht auf 
das folgende Abschlussjahr übertragen werden. 
7. Wiederholungsaufträge, Wiederholungsrabatte 
7.1. Für Inserate, die an zum voraus festgesetzten Daten unverändert erscheinen 
(Wiederholungsaufträge), können die Insertionstarife Wiederholungsrabatte vorsehen. 
7.2. Die Inserate müssen grundsätzlich unverändert erscheinen; einzig bei 
Vollvorlagen können in der Regel die Sujets gewechselt werden. 
7.3. Rückwirkend wird ein höherer Rabatt gewährt, sofern der Wiederholungsauftrag 
vor Erscheinen des letzten Inserates unter den gleichen Voraussetzungen erweitert 
und damit eine höhere Stufe erreicht wird. 
8. Modalitäten Mengenabschlüsse bzw. Wiederholungsaufträge 
8.1. Für jedes Insertionsorgan muss ein separater Mengenabschluss bzw. 
Wiederholungsauftrag vereinbart werden. 
8.2. Der Mengenabschluss bzw. Wiederholungsauftrag kann grundsätzlich nur von 
einem einzelnen, rechtlich selbständigen Inserenten getätigt werden. Konzernen und 
Holdinggesellschaften kann jedoch die Treuhandgesellschaft BDO Zürich unter 
gewissen Voraussetzungen die Berechtigung zusprechen, Konzernabschlüsse zu 
tätigen. 
8.3. Die Laufdauer des Mengenabschlusses bzw. Wiederholungsauftrages beträgt 12 
Monate. Beginnt er bis und mit dem 15. eines Monats, so dauert er bis Ende Vormonat 
des folgenden Jahres; beginnt er zwischen dem 16. und dem Ende eines Monats, so 
läuft er bis Ende des laufenden Monats des folgenden Jahres. 
8.4. Grundsätzlich gilt für die ganze Laufdauer der gleiche Rabattsatz. 
9. Verlegerrecht 
9.1. Die Verlage behalten sich vor, Änderungen der Inseratinhalte zu verlangen oder 
Inserate ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 
9.2. Die Verlage können aus technischen Gründen für bestimmte Daten 
vorgeschriebene, aber dem Inhalt nach nicht unbedingt termingebundene Inserate 
ohne vorherige Benachrichtigung um eine Ausgabe vor- oder zurückverschieben. 
9.3. Die Verlage können Inserate mit der Bezeichnung «Inserat» versehen, um sie 
vom redaktionellen Teil abzugrenzen. 
9.4. Die Verlage können grundsätzlich über die Platzierung der Inserate bestimmen. 
Platzierungswünsche des Auftraggebers können nur unverbindlich entgegengenommen 
werden. Für eingehaltene Platzierungsvorschriften wird der festgelegte Preis erhoben. 
9.5. Aufträge für Werbebeilagen und Beihefter sind für die Verlage erst nach 
Genehmigung eines Musters bindend. 
10. Chiffreinserate 
10.1. Die Werbegesellschaft verpflichtet sich zur Wahrung des Chiffregeheimnisses. 
Vorbehalten bleiben namentlich folgende Fälle: Die Werbegesellschaft kann in 
begründeten Fällen 
• Justiz- oder Verwaltungsbehörden 
• Personen, die einem Chiffreinserenten ihre Personendaten mitgeteilt haben und im 
Nachhinein wegen nicht zurückgesandter Unterlagen ihr Auskunftsrecht wahrnehmen 
wollen, die Identität des Chiffreinserenten bekannt geben. 
10.2. Die Werbegesellschaft braucht insbesondere Werbesendungen, Vermittlungs- 
und anonyme Angebote nicht an den Chiffreinserenten weiterzuleiten. Zu diesem 
Zweck kann sie eingehende Angebote öffnen und überprüfen. 
10.3. Für Chiffreinserate wird pro Auftrag eine Gebühr erhoben. Ausserordentliche 
Aufwendungen werden zusätzlich in Rechnung gestellt. 
10.4. Die Verantwortung für die Rücksendung von Dokumenten obliegt dem 
Chiffreinserenten. 
11. Probeabzüge 
11.1. Auf Anfrage können Probeabzüge für kommerzielle Inserate geliefert werden, 
sofern die Druckunterlagen mindestens 3 Kalendertage vor Annahmeschluss eintreffen. 

11.2. Für Vollvorlagen wird kein Probeabzug geliefert. 
12. Druckmaterial 
12.1. Ohne ausdrückliche Vereinbarung ist der Verlag bzw. die Werbegesellschaft für herkömmlich 
oder digital geliefertes Druck- und Datenmaterial (Reinzeichnungen, Filme, Fotos usw.) weder 
aufbewahrungs- noch rückgabepflichtig. 
13. Zahlungskonditionen 
13.1. Für die Publikation von Gelegenheitsinseraten gilt Barzahlung oder eine Zahlungsfrist von 
10 Kalendertagen. 
13.2. Für die Publikation aller übrigen Inserate gilt eine Zahlungsfrist von 30 Kalendertagen ohne 
Skontoabzug. 
13.3. Der Inserent fällt nach Ablauf der Zahlungsfristen gemäss 13.1 bzw. 13.2 umgehend in 
Verzug. In der Folge erhebt die Werbegesellschaft einen Verzugszins von 10%. Zudem kann die 
Werbegesellschaft für alle zukünftigen Aufträge Vorauszahlung verlangen bis alle gebuchten 
Inserate bezahlt worden sind. 
13.4. Fällt der Inserent nach 13.3 in Verzug, so werden ihm für das zweite und letzte 
Erinnerungsschreiben der Werbegesellschaft CHF 50.00 in Rechnung gestellt. 
13.5. Bei Betreibung, Nachlassstundung oder Konkurs entfallen Rabatte und allfällige Beratungs- 
und Vermittlungsprovisionen. 
13.6. Der Inserent verzichtet auf das Verrechnungsrecht gemäss Art. 126 Obligationenrecht. 
14. Vorzeitige Vertragsauflösung 
14.1. Stellt ein Insertionsorgan während der Vertragsdauer sein Erscheinen ein, kann die 
Werbegesellschaft ohne Ersatzverpflichtung vom Vertrag zurücktreten. 
14.2. Dies entbindet den Inserenten nicht von der Bezahlung der erschienenen Inserate. 
14.3. Es werden keine Rabattnachbelastungen, aber Vergütungen vorgenommen, sofern zum 
Zeitpunkt der Vertragsauflösung eine höhere Rabattstufe erreicht wurde. 
C. HAFTUNG DER WERBEGESELLSCHAFT 
15. Fehlerhaftes Erscheinen, Nichterscheinen 
15.1. Reklamationen wegen fehlerhaften Erscheinens oder Nichterscheinens sind innerhalb von 10 
Kalendertagen nach Publikation bei der Werbegesellschaft anzubringen. 
15.2. Wird der Sinn oder die Wirkung des Inserates wesentlich beeinträchtigt oder ist ein 
Termininserat nicht erschienen, werden die Einschaltkosten ganz oder teilweise erlassen oder in 
Form von Inseratenraum in der betreffenden Publikation kompensiert. Bei telefonisch erteilten 
Aufträgen, bei fehlerhaften digitalen Übermittlungen von Inseraten zur Werbegesellschaft oder 
zum Verlag, bei Fehlern infolge von Übersetzungen fremdsprachiger Vorlagen, bei 
Datenverschiebungen (Ziff. 9.2), bei nicht eingehaltenen Platzierungsvorschriften, bei 
ungeeigneten Vorlagen, bei nicht signifikanten Passerdifferenzen und bei Abweichungen in der 
Farbe oder von typografischen Vorschriften sowie bei fehlenden Codebezeichnungen entfallen die 
genannten Ansprüche. 
15.3. Sämtliche weitergehenden Ansprüche als die in Ziff. 15.2 genannten wegen fehlerhaften 
Erscheinens, Nichterscheinens oder aus anderen Gründen sind ausgeschlossen. 
D. HAFTUNG DES INSERENTEN 
16. Haftung bezüglich Inhalt der Inserate 
16.1. Der Inserent ist für den Inhalt der Inserate verantwortlich. Er erklärt, die einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen und Branchenregeln einzuhalten und dafür der Werbegesellschaft und 
dem Verlag verantwortlich zu sein. Er stellt die Werbegesellschaft und den Verleger sowie deren 
Organe und Hilfspersonen von Ansprüchen Dritter frei. Er ist in jedem Fall verpflichtet, sämtliche 
im Zusammenhang mit Ansprüchen Dritter oder in sonstigen Verfahren anfallende, gerichtlichen 
oder aussergerichtlichen Kosten zu übernehmen. 
17. Gegendarstellungsrecht 
17.1. Bei einem Gegendarstellungsbegehren (Art. 28 ff. ZGB) gegenüber Inseraten informiert der 
Verlag bzw. die Werbegesellschaft den Inserenten über den Eingang des Begehrens und bespricht 
mit ihm das Eintreten auf das Begehren bzw. seine Abweisung oder Gutheissung sowie das 
Vorgehen bei einer allfälligen Publikation und die damit zusammenhängenden Modalitäten. 
E. WEITERVERWENDUNG VON INSERATEN 
18. Verwendung von Inseraten für elektronische Datenbanken 
18.1. Der Inserent erklärt sein Einverständnis, dass die Werbegesellschaft die Inserate in eigene 
oder fremde elektronische Datenbanken einspeisen und zu diesem Zweck bearbeiten kann. Der 
Inserent kann sein Einverständnis jederzeit zurückziehen. Er nimmt zur Kenntnis, dass 
Personendaten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der Schweiz vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen, und somit die Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und 
Verfügbarkeit seiner Personendaten nicht garantiert ist. 
18.2. Die nicht autorisierte und ohne gewichtige Eigenleistung erfolgende Bearbeitung und 
Verwertung von abgedruckten oder in elektronische Datenbanken eingespiesenen Inseraten durch 
Dritte ist unzulässig und wird vom Inserenten untersagt. Dieser überträgt der Werbegesellschaft 
insbesondere das Recht, nach Rücksprache mit dem Verlag mit geeigneten Mitteln dagegen 
vorzugehen. 
19. Geistiges Eigentum an Inseraten 
19.1. Der Inserent anerkennt das geistige Eigentum, insbesondere das Urheberrecht, der 
Werbegesellschaft an allen von ihr selber kreierten Inseraten mit individuellem Charakter (z.B. 
DTP-Verfahren). Soweit der Inserent seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der 
Werbegesellschaft nachkommt, ist ihm die Nutzung des geistigen Eigentums im Rahmen des 
ursprünglichen Verwendungszweckes auf unbeschränkte Zeit erlaubt. 
F. ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND 
20. Auf den Insertionsvertrag findet ausschliesslich schweizerisches Recht Anwendung. 
Das Wiener Kaufrecht (CISG) wird ausgeschlossen. 
21. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist das zuständige Gericht am Ort der 
Geschäftsstelle der Werbegesellschaft, die den Insertionsvertrag geschlossen hat, 
sofern das Gesetz keinen zwingenden Gerichtsstand vorsieht. 
Die vorliegenden Geschäftsbedingungen treten am 1.4.2014 in Kraft und ersetzen alle früheren 
Fassungen. Die deutsche Version dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen geht anderen 
Sprachversionen vor. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind jederzeit veränderbar. Die 
jeweils aktuelle Fassung findet sich auf http://www.vsw-assp.ch. 
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